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Zweiter interkommunaler Impftag am  
Samstag, 18. Dezember 2021 

  
Am   
Samstag, 18. Dezember 2021, von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr,  
 
findet wieder – unter Federführung des Impfteams aus Efringen-Kir-
chen – ein gemeinsamer Impftag für Bürgerinnen und Bürger aus      
Bad Bellingen und Schliengen statt. 
 
Ort:       Mehrzweckhalle, Isteiner Straße 10, Efringen-Kirchen.  
 
Impfstoff: Moderna; für Erstimpfung, Zweitimpfung oder Booster.  
 
Für unsere Gemeinde stehen 200 Impfdosen zur Verfügung.  
 
Impftermine können ab sofort über die Gemeindeverwaltung  
gebucht werden.  
 
Bitte senden Sie eine Mail an mutschler@gemeinde.bad-bellin-
gen.de mit folgenden Angaben: Name, Adresse, Tel.-Nr., Mail-
Adresse, Geburtsdatum, gewünschte Impfung (Erste / Zweite / 
Dritte Impfung, Impfung nach Genesung). 
 
Nach der Buchung erhalten Sie direkt per E-Mail eine Termin-
bestätigung. 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, machen Sie regen Gebrauch 
von diesem Angebot. 
 
Ihr  
Dr. Carsten Vogelpohl 
Bürgermeister

Herausgeber: Bürgermeisteramt Bad Bellingen · Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister 
Dr. Carsten Vogelpohl, Telefon 07635 8119-0, Fax 07635 8119-39. Die Gemeinde behält sich als            
Herausgeberin die Nichtveröffentlichung von nichtamtlichen Beiträgen oder deren Kürzung vor. Verant-
wortlich für den Druck, Verlag und Anzeigenteil: Druckerei Aug. Schmidt, Inh. B. Schmidt, Müllheim,     
Telefon 07631 2770, Fax 07631 2753, E-Mail: druckerei-schmidt@gmx.de M 21 498 C

Es sind noch Termine frei!
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Notrufe: 
• Feuerwehr und DRK-Rettungsdienst, Tel. 112 
• Polizei Notruf, Tel. 110 
   Polizeiposten Markgräflerland Kandern, 
   Tel. 07626 97780-0 

• DRK-Service-Zentrale 07631 1805-0 (24 h besetzt) 
• Häuslicher Pflegedienst und DRK-Tagespflege  
   07631 1805-32 

• Giftnotruf (Uni Freiburg 24 h) Tel. 0761 1924-0 
• Notfalldienst Gaswerk Tel. 07621 40230 
• Strom (ED Netze GmbH ) Tel. 07623 921818 
• Wasserversorgung, Tel. 0173 3424982 

Bereitschaftsdienst der Ärzte:  
Die Haus- und Kinderärzte sind von Montag bis Freitag 
über ihre Praxen zu erreichen: Montag, Dienstag,      
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Mittwoch und 
Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Zu den übrigen       
Zeiten nachts und am Wochenende sind die Notfall-
dienste erreichbar.  

Hausärztlicher Notfalldienst 116 117.    
Zahnärztlicher Notfalldienst, Tel. 01803 222555-40. 
Kinderärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117.   
Augenärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117.

Amtliche Bekanntmachung

Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung am 13.Dez. 2021 

1. Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen 
Sitzung am 15. November 2021 
In der letzten nichtöffentlichen Sitzung am 15. November 2021 
hat der Gemeinderat keine Beschlüsse gefasst, die bekannt zu 
geben sind. 

2. Information des Gemeinderates über Änderungen im Zuge 
der Grundsteuerreform 
Durch das Bundesverfassungsgericht wurde im Jahr 2018 die 
bisherige Regelung der Einheitsbewertung als nicht verfassungs-
konform verworfen. Die Neuregelungen müssen mit einer Über-
gangsfrist bis zum 31. Dezember 2024 umgesetzt werden. Ab 
dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer komplett neu berech-
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net und veranlagt. Zum 1. Januar 2022 wird die Gemeinde Bad 
Bellingen an alle Grundsteuerpflichtige einen Grundsteuerbe- 
scheid versenden. Auf dem Bescheid sind dann alle Grundstücke 
aufgeführt. Diesem Bescheid wird auch ein Informationsblatt bei-
gefügt. 

3. Beratung und Beschlussfassung über 
a) die Abberufung der Mitglieder des Gutachteraus-
schusses der Gemeinde Bad Bellingen zum 1. Januar 
2022 
b) die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Er-
hebung von Gebühren für die Erstattung von Gutach-
ten durch den Gutachterausschuss 

Zum 1. Januar 2022 nimmt der Interkommunale Gutachteraus-
schuss mit Sitz in Weil am Rhein seine Tätigkeit auf. Fur diesen 
Gutachterausschuss werden neue Mitglieder durch die Stadtver-
waltung Weil bestellt. Die Gemeinde Bad Bellingen kann lt. Ver-
einbarung zwei Mitglieder und zwei Stellvertreter benennen. Die 
bisherigen Mitglieder des Gutachterausschusses der Gemeinde 
Bad Bellingen werden daher zum 31. Dezember 2021 abberufen. 
Der Gemeinderat hat dieser Abberufung einstimmig zugestimmt. 
Damit einher geht, dass die bisherige Satzung der Gemeinde Bad 
Bellingen über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von 
Gutachten durch den Gutachterausschuss aufgehoben werden 
muss. Die Gebühren fallen künftig dann auch über die Stadt Weil 
am Rhein an. Die Aufhebungssatzung wurde einstimmig be-
schlossen. 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe 
zur Kanalverlegung beim GHZ in der Badstraße 
Die Arbeiten für die Kanalverlegung beim künftigen Gesundheits-
zentrum in der Badstraße wurden öffentlich ausgeschrieben und 
von elf Firmen die Unterlagen angefordert. Auf die Ausschreibung 
gingen zur Submission insgesamt fünf Angebote ein. Der 
günstigste Bieter ist die Fa. Behringer Tiefbau GmbH & Co.KG 
aus Hüfingen zu einem Angebotspreis von 385.314,35 € brutto. 
Die weiteren Anbieter liegen bei: 2. Bieter: 436.297,64 €, 3. Bie-
ter: 445 .635,67 €, 4. Bieter 534.413,08 € und 5. Bieter: 
626.829,45 €. 
Der Gemeinderat hat den Auftrag einstimmig an den günstigsten 
Bieter, die Fa. Behringer Tiefbau GmbH & Co.KG zum Angebots-
preis von 385.314,35 € vergeben. 

5. Bekanntgabe einer Eilentscheidung 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass in der Badstraße in Höhe des 
Anwesens „Badstraße 2“ bis zur Rheinstraße (Einmündung) in die 
Ebnetstraße durch die Fa. Vogel-Walliser im Auftrag der Baden-
nova eine Gasversorgungsleitung verlegt wird. Hier hat sich dann 
kurzfristig angeboten, für die Gemeinde eine Wasserleitung mit-
zuverlegen. Dadurch wird eine Verbindung von der Badstraße zur 
Rheinstraße hergestellt (Lückenschluss). Die Leitung wird von der 
Gemeinde in den vorhandenen Graben von der Fa. Vogel-Walli-
ser in Eigenregie verlegt. Dadurch können erheblich Kosten ein-
gespart werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 28.700,00 €. 
Der Gemeinderat nimmt die Eilentscheidung des Bürgermeisters 
zur Kenntnis. 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Gewährung 
einer Spende an die Dr. Otto F. und Charlotte S. Meyer-Stif-
tung 
Seit vielen Jahren besteht die „Meyer-Stiftung“. Sie wurde 
ursprünglich mit einem geringen Kapital ausgestattet. Durch die 
Erbschaft nach dem Ableben von Frau Charlotte Meyer hat sich 
das Stiftungskapital erhöht. Aus dem Kapital konnten zuletzt aber 
keine laufenden Kapitalerträge erzielt werden. Stiftungszweck ist 
die Unterstützung und Förderung älterer und bedürftiger Men-
schen in Bad Bellingen. Damit die Stiftung aber schon heute in 
ihrem Wirkungskreis tätig werden kann, wird vorgeschlagen, 
dass die Gemeinde Bad Bellingen eine Spende in Höhe von 
8.000,00 € an die Stiftung tätigt. Die Stiftung wurde dadurch mit 
liquiden Mitteln ausgestattet. Der Gemeinderat hat der Spende 
von 8.000,00 € an die „Meyer-Stiftung“ einstimmig zugestimmt. 

7. Verschiedenes 
Der Vorsitzende teilt mit: 

a) Dass der Neujahrsempfang 2022 abgesagt wurde. Es 
wird voraussichtlich im Mai 2022 ein Bürgerempfang 
geben. 

b) Am 18. Dezember 2021 findet in Efringen-Kirchen 
wieder ein gemeinsamer Impftermin statt. Weitere Imp-
fungen sind bei den örtlichen Hausärzten und im MVZ 
Bad Bellingen möglich. 

c) Am 16. Dezember 2021 wird die neue Homepage von 
der Gemeinde Bad Bellingen freigeschaltet. 

 
Gemeinde Bad Bellingen Landkreis Lörrach 

Satzung 
der Gemeinde Bad Bellingen 

über die Aufhebung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch  den  

Gutachterausschuss 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
in der Fassung vom 24. Juli 2000 in Verbindung mit den §§ 2 und 
8a des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 17. 
März 2005 hat der Gemeinderat Bad Bellingen am 13.12.2021 
folgende Satzung be schlossen: 

§ 1 Aufhebung 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung 
von Gutachten durch den Gutachterausschuss der Gemeinde 
Bad Bellingen vom 11.02.1980 mit Änderung vom 29.10.2001 
wird hiermit aufgehoben. 

§ 2 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 1. Jan. 2022 in Kraft.  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Ba den-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen der Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma chung der Satz-  
ung verletzt worden sind. 
 
Bad Bellingen, den 13.12.2021 
 
Dr. Carsten Vogelpohl  
Bürgermeister 

Redaktioneller Teil

Grünschnittsammelstelle:

Samstag, 18. . 2021  zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. 

Wertstoff-Container:

Werktäglich von 7.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr. 
Bitte Nachtzeit und Mittagsruhezeit von 13.00 bis 14.00 Uhr 
einhalten. 

Papier-Station in Bad Bellingen:
Jeden Samstag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr beim 
Bauhof der Gemeinde Bad Bellingen.   Gemeindeverwaltung
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Zweckverband Gruppenwasser- 
versorgung Hohlebach-Kandertal 
Öffentliche Auslegung des Wirtschaftsplanes 2022 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg vom 03. Oktober 1983 (GBl. S. 578) in der derzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit vom 16. September 1974 (GBl. S. 408) in der 
derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung am 16. 
November 2021 folgenden 

W i r t s c h a f t s p l a n   
für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen: 

§ 1 
Der Wirtschaftsplan wird festgestellt mit 

1. den Einnahmen und Ausgaben von        € 2.230.000,00 
    davon im Erfolgsplan           € 1.267.000,00 
    im Vermögensplan                 €    963.000,00 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf- 
nahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von      €               0,00 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
in Höhe von                  €              0,00 

§ 2 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf    €       50.000,00 
festgesetzt. 

§ 3 
Die Betriebskostenumlagen werden von den Verbandsmitglie-
dern im Verhältnis des Gesamtjahreswasserbezuges auf-
gebracht. 

Schliengen, 16. November 2021     
gez. Dr. Christian Renkert 
Verbandsvorsitzender  
Das Landratsamt Lörrach hat mit Schreiben vom 8. Dezember 
2021 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes 2022 bestätigt. 
Der Wirtschaftsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
Der Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom 20. Dezember 2021 bis 
einschließlich 29. Dezember 2021 im Rathaus Wasser schloss, 
Entenstein, 79418 Schliengen aus. Aufgrund der aktuellen Situa-
tion ist eine Einsichtnahme nur nach vorheriger Terminabsprache 
unter 07635 82497-52 möglich. 
 

Corona-Impfaktion 

Wann: Samstag, den 18. Dezember 2021 von 8.00 bis 12.00 Uhr 
Wo: Praxis Dr. Moser, Altingerstraße 10, 79418 Schliengen 
Wer: Dr. Franke, Dr. Frey, Fr. Hoffmann-Hotz, Dr. Moser 
Was: Comirnaty von BioNTech/ Pfizer (so lange der Vorrat reicht) 
Wen: alle Ungeimpften, Booster-Impfungen: empfohlener Min-
destabstand einhalten. 

Keine Voranmeldung! Ausweis, Impfpass, Versichertenkarte 
bitte unbedingt mitbringen! 
Für Erstimpfungen muss Anamnesebogen und mRNA-Impfstoff-
aufklärung ausgefüllt mitgebracht werden. (siehe www.rki.de) 
 

Neue Homepage für Bad Bellingen 
Im März haben wir mit einem Auftaktworkshop das Projekt „Re-
launch Homepage Bad Bellingen“ begonnen. Seither ist viel pas-
siert: Es wurden Schulungen besucht, Fototermine gemacht und 
fleißig getextet und gestaltet. Einer der Höhepunkte war be-
stimmt das Fotoshooting im Ort mit Ihnen als Bürgerinnen und 
Bürger. Sicher findet sich der ein oder andere auf einem Foto wie-
der. 
Wir freuen uns, dass wir uns Ihnen im neuen Erscheinungsbild 
präsentieren können. Ein herzlicher Dank geht auch an unsere 
Websitebetreiberin, die hitcom GmbH, die die technische Seite 
des Relaunchs für uns gemeistert hat und auch sonst tatkräftige 
Unterstützung bot. 

Sind Sie gespannt auf unseren neuen Auftritt? Dann besu-
chen Sie uns ab morgen, Donnerstag den 16. Dezember 2021 
auf www.gemeinde-bad-bellingen.de und entdecken Sie uns 
neu!  
Ihr Dr. Carsten Vogelpohl 
Bürgermeister 
 

Aktuelle Information der Deutschen Bahn AG 
Im Zuge des durchgängigen viergleisigen Ausbaus der Rheintal-
bahn zwischen Karlsruhe und Basel wird auch der Bahnhof Müll-
heim (Baden) ausgebaut. So konnte erst kürzlich das neue 
Elektronische Stellwerk in Müllheim in Betrieb genommen wer-
den, teilt der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn AG für das 
Land Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, in einem Schreiben 
an Bürgermeister Dr. Vogelpohl mit. 
Nun stehe ein umfangreicherer Umbau der Gleise im Raum Müll-
heim an. Dazu müssen nun zunächst beide Überholungsgleise 
zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 außer Betrieb ge-
nommen werden. Dies führe dazu, dass auf der Strecke Freiburg 
– Basel durch den Katzenbergtunnel nur noch wenige Möglich-
keiten für eine Überholung von Güterzügen etwa durch schnel-
lere Fernverkehrszüge zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund 
werden einige Güterzüge, die bisher durch den Katzenbergtunnel 
fahren, über die Alte Rheintalbahn umgeleitet werden müssen. 
Nach derzeitigem Planungsstand werden planmäßig etwa 10 
Züge pro Tag zusätzlich tagsüber (und nicht in den Nachstunden) 
über diese Strecke fahren. Während der Bauphase werde es also 
zu einer etwas stärken Frequentierung der Alten Rheinstrecke mit 
Güterzügen kommen.   
Positiv sei mitzuteilen, so Krenz, dass die DB AG zur besseren 
Steuerung des Betriebs auf der Rheintalbahn in Basel die sog. 
Betriebskoordinatoren - wie bereits avisiert - nun zeitnah einrich-
tet. Diese sollen zukünftig in den Grenzbahnhöfen Basel Bad Bf, 
Weil am Rhein und dem Rangierbahnhof Basel Bad Rbf den Be-
triebsablauf koordinieren und beim Eintreten von Risiken, die eine 
Übernahme der Züge durch die Nachbarbahnen in der Schweiz 
und Italien verhindern, möglichst frühzeitig in Absprache mit un-
serer Betriebszentrale in Karlsruhe, den Nachbarbahnen und den 
betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen den Zulauf in Rich-
tung Schweizer Grenze so steuern, dass ein längeres Halten von 
Güterzügen z.B. in Efringen-Kirchen oder Rheinweiler weiter re-
duziert wird.  
 

Bad Bellinger Autorin veröffentlicht zweites Buch 
Unter dem Titel: „Frau Kaiser und der Dämon“ 
hat die Bad Bellinger Autorin Ulla Garden ihren 
zweiten Roman veröffentlicht. Es ist die Fortset-
zung ihres ersten Buchs „Frau Kaiser und die 
Steine auf ihrem Weg“. Während der erste Band 
noch eher ein Liebesroman ist, tritt im zweiten die 
dunkle Seite des Protagonisten Johannes zuneh-
mend in den Vordergrund. Somit ist es nicht un-
bedingt eine romantische Lektüre.  
Unter ihrem bürgerlichen Namen Ursula Gadenne 
ist die Autorin in mehreren Bad Bellinger Vereinen 

aktiv. Sie ist Schriftführerin des Förderkreises Heimatmuseum 
und neu auch bei „Bad Bellingen bewegt“. Außerdem ist sie so-
wohl bei den diversen Arbeitseinsätzen der Schlossparkfreunde 
zu finden als auch beim Restaurieren und Aufbauen der Oster-
dekorationen und der Märchenwelten zu Weihnachten.  
Das Buch ist über den Buchhandel oder die Autorin zu beziehen. 
 
 
Schließungen wegen Weihnachten und   
Silvester  
Landkreis Lörrach: Über Weihnachten und dem Jahreswech-
sel bleiben folgende Anlagen wie folgt geschlossen:  
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Kreismülldeponie Scheinberg:   
24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 01.01., 06.01.  
Kompostanlage Bühler:  
24.12. - 01.01., 06.01.  
Kompostanlage Lützelschwab:  
24.12. - 06.01.  
Grünabfallannahmeplätze   
24.12., 25.12., 26.12., 28.12., 31.12., 01.01., 06.01.  
Recyclinghöfe   
24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 01.01., 06.01.  
Das Service-Center der Abfallwirtschaft hat am 24. und 31. De-
zember geschlossen.  
Die Öffnungszeiten finden Sie auch online unter www.abfallwirt-
schaft-loerrach-landkreis.de/einrichtungen und in unserer Abfall-
App (www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.de/app). 
 

Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach 

Gewinnspiel der Abfallwirtschaft: Fotoaktion  
Müllfahrzeuge  
Die Müllfahrzeuge im Landkreis Lörrach sind seit geraumer Zeit 
monstermäßig unterwegs. Bürgerinnen und Bürger des Landkrei-
ses können bis zum 3. Januar 2022 an einem Gewinnspiel des 
Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Lörrach mitmachen und einen von 
fünf Preisen gewinnen.    

So geht’s:  
1. Foto von einem im Landkreis Lörrach gesichtetem Müllfahr-
zeug mit entsprechender Bewerbung der aktuellen Biotonnen-
Kampagne „Gut für die Biotonne, gut für alle!“ machen  
2. Foto inkl. Nennung des Ortes, wo das Fahrzeug gesichtet 
wurde, bis zum 3. Januar 2022 an abfallwirtschaft@loerrach-
landkreis.de senden  
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel werden die Teilnahme-
bedingungen akzeptiert.  
Diese sowie weitere Informationen zu dem Gewinnspiel finden 
sich unter  
www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.de/biotonne/gewinnspiel.  
 

Öffnungszeiten Arbeitsagentur 
Erreichbarkeit der Agentur für Arbeit und Jobcenter Land-
kreis Lörrach 
Am 23. Dezember und 30. Dezember 2021 schließen die Agentur 
für Arbeit Lörrach und ihre Dienststelle in Waldshut-Tiengen, 
sowie das Jobcenter Landkreis Lörrach bereits um 16.00 Uhr. 
Die Telefonhotlines stehen wie folgt zur Verfügung: 
- Arbeitgeber-Service (Rufnummer: 0800 4 5555 20) von 8.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr 
- Jobcenter Landkreis Lörrach (Rufnummer 07621 178 350) von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
- Arbeitnehmer-Hotline (0800 4 5555 00) von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr 
Am 24. Dezember und 31. Dezember 2021 ist geschlossen. 
 

Meldepflicht: Unternehmen mit mindestens 20 
Mitarbeitern müssen schwerbehinderte  
Menschen beschäftigen 

Betriebe sind verpflichtet ihre Daten bis zum 31. März 2022 
an die Arbeitsagentur zu melden 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mit durchschnittlich mindes-
tens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindes-
tens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen 
zu beschäftigen. Die Beschäftigungs- und Anzeigepflicht gilt 
auch für Unternehmen, die im laufenden Jahr von Kurzarbeit be-
troffen waren. 
Ihre Beschäftigungsdaten müssen diese Arbeitgeber und Arbeit-
geberinnen bis spätestens 31. März 2022 der Agentur für Arbeit 
anzeigen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. 

Kommen Arbeitgeber der Beschäftigungspflicht nicht nach, ist 
eine sogenannte Ausgleichsabgabe zu zahlen. Diese Ab-
gabe wird nicht pauschal erhoben, sondern ist gestaffelt und wird 
auf Grundlage der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote 
ermittelt. 
Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden zur Förderung der Teil-
habe von schwerbehinderten Menschen verwendet. Darunter 
zählt etwa die Einrichtung eines Arbeitsplatzes oder die För-
derung eines schwerbehinderten Menschen mit einem Einglie-
derungszuschuss. 

Hotline zum Anzeigeverfahren 
Fragen zum Anzeigeverfahren werden von Montag bis Freitag 
zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 
0721 823 7066 für Arbeitgeber aus dem Bezirk der Agentur für 
Arbeit Lörrach beantwortet. 

Kostenlose Software 
Am schnellsten geht es, wenn die Anzeige elektronisch erstellt 
wird. Hierzu kann die kostenfreie Software IW-Elan genutzt wer-
den. Diese steht auf der Homepage www.iw-elan.de unter der 
Rubrik „Download“ zur Verfügung oder kann als CD-ROM unter 
der Rubrik „Service“ bestellt werden. Falls eine Ausgleichs-
abgabe gezahlt werden muss, kann dies ebenso über die Soft-
ware berechnet werden. 
Ab dem Anzeigejahr 2021 ist die elektronische Anzeige mit IW-
Elan noch einfacher: Es ist keine Unterschrift und keine posta-
lische Versendung der „Erklärung zur Vorlage bei der Agentur für 
Arbeit“ mehr erforderlich.  
Weitere Hinweise und Erläuterungen können über die BA-Seite 
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/schwerbe-
hinderte-menschen abgerufen werden. 
 

BeKi-Referent*innen machen Appetit auf gutes 
Essen!  
Kinder schnippeln Obst und Gemüse für ein leckeres Vesper, El-
tern informieren sich zum Thema Essen und Trinken für ihre 
Kleinsten, Lehrkräfte erhalten erprobtes Unterrichtsmaterial und 
Erzieher*innen erfahren, wie sie die Jüngsten mit Freude beim 
Essen lernen begleiten. Das sind Arbeitsgebiete der Landesini-
tiative Bewusste Kinderernährung, kurz BeKi, und ihrer BeKi-Re-
ferent*innen.  
Voraussetzung für diese abwechslungsreiche freiberufliche Tä-
tigkeit ist eine Berufsausbildung im Bereich Hauswirtschaft/Er-
nährung mit Erfahrung in der Erwachsenenbildung und/oder 
Pädagogik. Frauen/Männer in der Familienphase sind ebenso 
geeignet wie erfahrene Fachkräfte, die wieder in die Arbeit ein-
steigen wollen. Bei Interesse melden Sie sich gerne unter land-
wirtschaft@loerrach-landkreis.de 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.beki-bw.de 
 

Erinnerung: Landschaftspflegemaßnahmen im 
Regierungsbezirk Freiburg 
Das Regierungspräsidium Freiburg, Referat 56 – Naturschutz und 
Landschaftspflege, sucht für Landschaftspflegemaßnahmen im 
gesamten Regierungsbezirk Freiburg für die kommenden Jahre 
mögliche Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer.  
Bewerbungsunterlagen sind erhältlich beim Regierungspräsidium 
Freiburg, Abt. 5 Verfahrensmanagement, Bissierstraße 7, 79114 
Freiburg, abt5.verfahrensmanagement@rpf.bwl.de, 0761/208-
4705, oder herunterzuladen unter www.rp-freiburg.de  
Ihre konkreten Rückmeldungen erwarten wir bis zum 31. Januar 
2022. Informationen über den Schutz personenbezogener Daten 
finden Sie auf unserer Internetseite unter Datenschutzerklärung 
zur Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien 
 
 

Landratsamt Lörrach 

Sich für andere Menschen einsetzen  
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Eigenen Horizont erweitern – Erfahrungen einbringen:          
Betreuungsverein des Landkreises sucht dringend Ehren-
amtliche  
Jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens durch Krankheit, Un-
fall, Behinderung oder altersbedingt in die Lage kommen, dass 
er sein Leben und die Vertretung eigener Rechte vorübergehend 
oder dauerhaft nicht mehr alleine regeln kann. In solchen Fällen 
wird, wenn keine andere Möglichkeit besteht, eine rechtliche Be-
treuung durch das Betreuungsgericht angeordnet. Um Menschen 
in dieser Lage helfen zu können, sucht der Betreuungsverein des 
Landkreises Lörrach dringend mehr Ehrenamtliche, die sich in 
ihrem Umkreis engagieren wollen. Hierfür sollte man Dingen 
gerne auf den Grund gehen, sich nicht scheuen, Ansprüche 
durchzusetzen und Verwaltungsaufgaben in die Hand nehmen 
können.  
Ziel ist es, gesellschaftlich benachteiligten Menschen mehr Teil-
habe am sozialen Leben zu ermöglichen und ihnen zu ihren 
Rechten zu verhelfen. Dabei geht es beispielsweise darum, zu-
stehende Leistungen bei der Pflegekasse zu beantragen, die Ne-
benkostenabrechnung zu prüfen oder auch die Entscheidung 
über den Wechsel in ein Pflegeheim zu unterstützen. Daneben 
geht es auch darum, für diese Menschen als Kontaktperson da 
zu sein.  
Der Betreuungsverein achtet darauf, dass die Interessen von Be-
treuern und Betreuten zusammenpassen und unterstützt die Ar-
beit des ehrenamtlichen Betreuers auch begleitend. Für eine 
Betreuung sind in der Regel etwa fünf Stunden monatlich aus-
reichend. Neben einer Einführung, Fortbildungsveranstaltungen 
sowie Beratung und Unterstützung bei Problemen wird eine 
kleine Aufwandsentschädigung von 400 Euro pro Jahr auf Antrag 
durch das Betreuungsgericht gezahlt. Erfahrene Betreuer bieten 
an, für die neuen Betreuer als Paten zur Verfügung zu stehen. 
Weitere Informationen sind verfügbar unter www.loerrach-land-
kreis.de/bv sowie bei Waltraud Hermann (Telefon: 07621 410-
5190, E-Mail: waltraud.hermann@loerrach-landkreis.de).  
 
  
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg  

30 Jahre Hochwasservorhersagezentrale Baden-
Württemberg Herausforderungen werden nicht 
weniger 
Seit 30 Jahren ist die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg das Dreh-
kreuz für Informationen rund um die Wasserstände zahlreicher 
Flüsse, Bäche und Seen im Land. 
Auslöser für die Errichtung der HVZ war ein Jahrhunderthoch-
wasser im Februar 1990. Starke Regenfälle führten in Baden-
Württemberg zu schnellen und großräumigen Überflutungen 
entlang von Donau und Neckar. Das Hochwasser kam für viele 
überraschend. Es gab damals kaum Vorwarnzeit für Anwohne-
rinnen und Anwohner sowie Behörden. Unteranrainer hatten 
keine zentrale Ansprechstelle, die ihnen mitteilen konnte, mit wel-
chen Wasserständen sie zu welchem Zeitpunkt zu rechnen hat-
ten. Am 13. Dezember 1991 wurde die Vorhersagezentrale für 
Baden-Württemberg offiziell eröffnet, wenige Tage später, am 22. 
Dezember 1991, hieß es dann bereits entlang des Neckars groß-
flächig „Land unter“. Die HVZ hatte ihren ersten Einsatz.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HVZ blicken seitdem auf 
74 Hochwassereinsätze zurück, das sind durchschnittlich 2 bis 
3 Einsätze pro Jahr. Hochwassereinsatz bedeutet Eröffnung der 
Hochwasserzentrale in Karlsruhe mit einem 24-Stundendienst in 
drei Schichten. Ein Hochwassereinsatz wird eingeleitet, sobald 
sich in Baden-Württemberg ein überregionales Hochwasser aus-
bildet. In ihrem 30. Bestandsjahr hat die HVZ überdurchschnitt-
lich viele Einsatztage geleistet. Auslöser für die Hochwasser 
waren im Januar 2021 Regenniederschlag in Verbindung mit 
Schneeschmelze. Flächenhafte ergiebige Niederschläge und lo-
kale Starkregenereignisse prägten den Sommer. Diese Arten von 

Ereignissen wurden in der jüngsten Vergangenheit regional ge-
häuft beobachtet.   

Umweltministerin Walker lobt Leistung der HVZ 
„Mit Hochwasser und Überflutungen haben wir in diesem Jahr 
die Folgen des Klimawandels dramatisch erfahren. Auch in un-
seren Breiten müssen wir uns vor dem Hintergrund des weltwei-
ten Temperaturanstiegs immer öfter auf solche Ereignisse 
einstellen. Damit wir uns vorbereiten und schützen können, sind 
verlässliche und gute Daten unverzichtbar. Diese Daten liefert uns 
die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg seit 30 
Jahren zuverlässig“, lobt Umweltministerin Thekla Walker MdL 
die Arbeit der Mitarbeitenden anlässlich des Jubiläums. „Ihre Vor-
hersagen und Hochwasserinformationen sind zentral wichtig, um 
Menschenleben zu retten und unser Land vor hohen Schäden zu 
bewahren.“ 

Starkregenereignisse im Jahr 2021 
In den Monaten Juni, Juli und August fielen in diesem Jahr lan-
desweit 390 Millimeter Niederschlag und damit durchschnittlich 
40 Prozent mehr als in den letzten 30 Jahren (1991 - 2020) in den 
entsprechenden Monaten. Lokal wurden in Baden-Württemberg 
Extremniederschläge von 100 Millimeter in wenigen Stunden ge-
messen. An den Kennwertpegeln des Landes stiegen die Hoch-
wasserscheitel innerhalb kürzester Zeit in Bereiche von 20- bis 
50-jährlichen, teilweise 100-jährlichen Ereignissen und darüber. 
Bäche traten über die Ufer, wurden zu reißenden Flüssen und 
führten zu gravierenden Schäden innerhalb der betroffenen Ge-
meinden. 
„Starkregenereignisse sind die Herausforderung für die kommen-
den Jahrzehnte. Ihr Verlauf ist schwieriger abzuschätzen als 
Überschwemmungen entlang von größeren Fließgewässern und 
Seen, die regelmäßig über die Ufer treten. Die LUBW hilft Städten 
und Gemeinden mit Leitfäden und einer Datengrundlage für kom-
munale Starkregengefahrenkarten, sich dieser Herausforderung 
zu stellen“, erläutert Eva Bell, Präsidentin der LUBW, und betont: 
„Die Hochwasservorhersagezentrale kann Hochwasser nicht ver-
hindern. Wir können aber durch Vorhersagen und Beratung Kom-
munen sowie Bürgerinnen und Bürgern helfen, Schäden so 
gering wie möglich zu halten.“ 

Rückblick: Aufbau eines Pegelnetzes für Baden-Württemberg 
Begonnen hatte die HVZ im Jahr 1991 mit einem automatisierten 
Datenabruf von rund 30 Pegeln an Rhein, Neckar, Donau und 
Main und der Berechnung von Vorhersagen für drei Rheinpegel. 
Gemeinsam mit den Bodenseeanrainerstaaten wurde eine Vor-
hersage für den Bodensee aufgebaut, die seit dem Jahr 2004 ge-
nauso präzise Hochwasser vorhersagt. Heute liefern mehr als 
300 Pegel kontinuierlich Kenndaten für Flüsse und Bäche in 
Baden-Württemberg und für über 100 Pegel werden Vorhersagen 
berechnet. Im Jahr 2007 folgte die Inbetriebnahme eines zu die-
sem Zeitpunkt bundesweit innovativen Hochwasserfrühwarnsys-
tems für kleine Einzugsgebiete unter 200 Quadratkilometern. 

Informationstechnik optimiert Vorhersagen 
Seit dem Jahr 2014 berechnet und veröffentlicht die HVZ zusätz-
lich die Bandbreite der erwarteten Wasserstandsentwicklung. 
Diese basieren auf Wettervorhersagen verschiedener Wetter-
dienste. Ende 2019 konnte der Vorhersagezeitraum von sieben 
auf zehn Tage erhöht werden. Auf der Basis all dieser Daten wer-
den heute nicht nur Hochwasservorhersagemodelle berechnet, 
sondern auch für rund 100 Pegel Vorhersagen für Mittel- 
und Niedrigwasser in Baden-Württemberg. Seit November 2021 
werden die Vorhersagen nicht nur bei Hochwasser, sondern auch 
im Regelbetrieb stündlich aktualisiert, auch über die Feiertage. 
Im Hochwasserfall und insbesondere bei Starkregen sind auf-
grund der Unsicherheiten bei der Wettervorhersage die Vorher-
sagezeiträume deutlich kürzer als im Routinebetrieb. Je nach 
Lage des Pegels kann im Hochwasserfall eine Vorhersage für die 
nächsten 4 bis maximal 24 Stunden getroffen werden. Eine wei-
tere Abschätzung der Lage ist maximal für 48 Stunden möglich.  

Kontinuierlicher Einsatz  
„Seit drei Jahrzehnten optimieren unsere Fachexpertinnen und 
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VeranstaltungenFachexperten kontinuierlich die Vorhersagen für Hochwasser-
ereignissen mithilfe von aktuellen Erkenntnissen und neuer Infra-
struktur. Sie helfen bei der Vernetzung aller im Hochwasserfall 
beteiligten Behörden und Helferinnen und Helfer in Baden-Würt-
temberg. Die Aufgaben werden in den kommenden Jahren nicht 
weniger“, sagt Präsidentin Bell und bedankt sich bei Ihren Mit-
arbeitenden für das hohe Engagement. 
 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

Ab 1. Februar 2022: 
SVLFG bezuschusst wieder Präventionsprodukte 
Im Jahr 2022 fördert die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) wieder den Kauf ausgewählter 
Präventionsprodukte. Dafür stellt sie insgesamt 800.000 Euro be-
reit. 
Einen Zuschuss zum Kauf eines Produktes erhalten Unterneh-
men, die in der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft ver-
sichert sind und 2021 keinen Zuschuss bekommen haben. Je 
Betrieb ist ein Zuschuss pro Aktion möglich. Die Vergabe erfolgt 
in der Reihenfolge der Antragseingänge. 

Beginn und Ende 
Die Aktion startet am 1. Februar 2022 um 12.00 Uhr. Neu ist eine 
weitere Zuschussaktion ausschließlich für Sonnenschutz- und 
Hitzeschutzprodukte. Diese Aktion startet am 15. März 2022 um 
12.00 Uhr. Beide Aktionen enden, sobald die Fördersummen auf-
gebraucht sind, spätestens am 31. Oktober 2022. 

Antrag richtig stellen 
Die SVLFG berücksichtigt nur Anträge, die ab Beginn der jewei-
ligen Aktion eingehen. Das Produkt ist erst zu kaufen, nachdem 
die SVLFG die Förderzusage erteilt hat. Die Rechnung ist per Mail 
an praeventionszuschuesse@svlfg.de oder per Fax an 0561 785-
219127 zu senden. Anschaffungen vor Erhalt der Förderzusage 
werden nicht bezuschusst. Die Antragsformulare stehen ab den 
genannten Start-Terminen im Internet zum Download bereit unter 
www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern.

Wochenmarkt 

Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr 
Gegenüber REWE-Markt bei den  

Wohnmobil-Stellplätzen

Online Veranstaltung für Direktvermarkter und 
bäuerliche Gastronomen zur novellierten Ver-
packungsverordnung 
Das Amt für Landwirtschaft im Ortenaukreis bietet in Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis Lörrach eine kostenfreie Online-Ver-
anstaltung zur novellierten Verpackungsverordnung an. Sie ist für 
Direktvermarkter und bäuerliche Gastronomen mit Warenverkauf 
an private und gewerbliche Kunden interessant und findet am 

Mittwoch, 12. Januar 2022, von 16.00 bis etwa 17.30 Uhr statt. 
Wilfried Baumann, Umweltreferent der IHK Südlicher Oberrhein, 
stellt die Novelle des Verpackungsgesetzes vor und beantwortet 
Fragen aus dem Teilnehmerkreis. Viele Unternehmen fallen unter 
die Vorgaben des Verpackungsgesetzes, das im Sommer 2021 
geändert wurde. Bei direktem Warenverkauf an private Kunden 
etwa in Hofläden sind vor allem die geänderten Regelungen für 
Serviceverpackungen zu beachten. Beim Warenverkauf an ge-
werbliche Kunden wurden die Informations- und Rücknahme-
pflichten verschärft und eine Registrierungspflicht eingeführt. Im 
gastronomischen Bereich müssen je nach Betriebsgröße Mehr-
wegalternativen angeboten oder akzeptiert werden. 
Eine Anmeldung über ein Kontaktformular auf der Internetseite 
des Amtes für Landwirtschaft des Ortenaukreises www.ortenau-
kreis.landwirtschaft-bw.de unter dem Reiter „Veranstaltungen“ 

ist bis 5. Januar 2022 erforderlich. Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei; die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen er-
halten die Teilnehmenden nach der Anmeldung.

Bade- und Kurverwaltung

Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchengemeinden  
Bad Bellingen und Blansingen, Welmlingen 
und Kleinkems 
Gottesdienst: 
Sonntag, den 19. Dezember 2021: 
10.30 Uhr Gottesdienst in Welmlingen (2G) 
 
Corona-bedingt müssen die Gottesdienste an Heilig 
Abend & Weihnachten leider als Kurz-Gottesdienste 
und ohne Krippenspiel abgehalten werden. 
 
Freitag, den 24. Dezember 2021: 
15.30 Uhr Gottesdienst in Bad Bellingen (2G) 
16.30 Uhr Gottesdienst in Blansingen (2G) 
17.30 Uhr Gottesdienst auf dem Rathausplatz in 

Welmlingen (3G) 
22.00 Uhr Christmette Blansingen (2G) 
 
Samstag, den 25. Dezember 2021: 
09.30 Uhr Gottesdienst in Bad Bellingen (2G) 
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Sonntag, den 26. Dezember 2021: 
10.30 Uhr Gottesdienst in Blansingen (2G) 
17.00 Uhr Orgelvesper in Blansingen (2G) 
  
Es muss tagesaktuell entschieden werden, 
ob Gottesdienste stattfinden können. Die ak-
tuellen Infos finden Sie auf unserer Home-
page: www.evangelisch-im-rebland.de  
Für alle Gottesdienste gilt: 
• Bitte melden Sie sich jeweils im Vorfeld des Gottes-
dienstes über das Buchungssystem auf unserer Home-
page an oder nehmen Sie Kontakt ins Pfarramt auf –wir 
helfen Ihnen gerne.  
• Auch vor Ort können Sie sich noch eintragen lassen. 
• Unsere Veranstaltungen unterliegen einem breit angelegten 
Hygienekonzept.  
Mindestabstände von 2,0 Metern sind einzuhalten. Menschen, 
die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, unterliegen dieser 
Abstandsregel nicht. 
• Wir bitten Sie auf das Tragen einer: Medizinische Maske oder 
FFP2 Maske zu achten. 
• Wir bitten Sie, im Interesse aller und mit Blick auf die Schutz-
bestimmungen, vor und nach dem Gottesdienst auf Ansamm-
lungen in Gruppen zu verzichten 
• Singen ist wieder erlaubt  
• Ab Warnstufe gilt ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten 
• Die Dauer unserer Gottesdienste ist aktuell auf ca. 30 Minu-
ten angesetzt! 

 
Weihnachtsweg  
In diesem Jahr möchten wir, der Kirchgemeinderat Bad Bellingen, 
Blansingen, Kleinkems und Welmlingen auf einen Weihnachts-
weg in die Kirchen der Kirchgemeinde einladen. 
An jedem Adventssonntag öffnen wir jeweils eine Kirche der 
Kirchgemeinde. Bei besinnlicher Adventsmusik können Sie an 
verschiedenen Stationen in der Kirche die Adventszeit erleben. 
Dabei gibt es kleine Mitmachaktionen und viele Informationen 
rund um den Advent. Jeder Sonntag wird individuell und etwas 
anders gestaltet. Dabei möchten wir jeden in der Gemeinde ein-
laden, alle Kirchen der Gemeinde kennen zu lernen. 
Gemeinsam oder alleine kann man die Vorfreude auf Weihnach-
ten und die Geburt Jesu erleben. 
Insbesondere in dieser schwierigen Zeit möchten wir allen, egal 
ob Groß oder Klein etwas Vorweihnachtsstimmung und ein klei-
nes „Weihnachtserlebnis“ bieten.  
Die Kirchen sind jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und wir 
bitten die Abstands- und aktuellen Coronaregeln zu beachten.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Teilnahme und wün-
schen eine gesegnete Vorweihnachtszeit! 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Donnerstag, den 16. Dezember 2021 
09.00 – 11.30 Uhr Bürostunde für Bad Bellingen 
 
Montag, den 20. Dezember 2021 
14.30 Uhr Denk- und Spielekreis im Albert-Schweitzer-Haus  
 
Dienstag, den 21. Dezember 2021 
09.00 – 11.30 Uhr Bürostunde für Blansingen-Welmlingen-
Kleinkems 
 
Donnerstag, den 23. Dezember 2021 
09.00 – 11.30 Uhr Bürostunde für Bad Bellingen  
Sie erreichen uns unter badbellingen@kbz.ekiba.de oder  

blansingen@kbz.ekiba.de  sowie telefonisch unter 07635/822037  
 
Sprechzeiten Pfarrer: 
Pfarrer Braukmann (Vakanzverwalter und Seelsorger) nach Ver-
einbarung, Tel.07628/1249 
 
Öffnungszeiten öffentliche Bücherei im Albert-Schweit-
zer-Haus 
Wegen der Pandemie schließen wir die Bücherei bis 10. 
Januar 2022  
Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Braukmann, die Kirchenältesten & 
das Sekretariat 
 
 
 
Evangelische Kirchengemeinden Feuer-
bach, Hertingen, Riedlingen, Tannen-
kirch   
Der Frauenkreis Hertingen am 15. Dezember 2021 
muss leider coronabedingt ausfallen.   
  
Sonntag, 19. Dezember 2021 – 4. Advent  
09.00 Uhr     Gottesdienst in Feuerbach mit Prädin. Els

       beth Geldermann  
10.15 Uhr     Gottesdienst in Riedlingen mit Prädin. Els

       beth Geldermann  
17.00 Uhr     Andacht zur Eröffnung des 4. Advents-

      fensters  im Pfarrhof Tannenkirch  
18.00 Uhr     Familienandacht im Advent in Feuerbach 

      vor der Kirche mit dem KiGo-Team  
  
Freitag, 24. Dezember 2021 – Heiligabend  
17.00 Uhr     Gottesdienst im Pfarrhof in Tannenkirch 

      mit Pfrin. Beate Schmidtgen  
18.00 Uhr     Gottesdienst im Freien in Hertingen mit 

        Pfrin. Beate Schmidtgen  
17.00 Uhr      Gottesdienst mit Krippenspiel vor der Kir-

      che in Feuerbach mit Pfr. Bernd Wannen
       wetsch  

18.00 Uhr     Gottesdienst mit Schattenspiel in Riedlin
      gen mit Pfr. Bernd Wannenwetsch  

  
Samstag, 25. Dezember 2021 – 1. Weihnachtstag  
09.00 Uhr     Gottesdienst in Hertingen mit Präd. Thomas 

        Müller  
10.15 Uhr     Gottesdienst in Tannenkirch mit Präd. Tho-

        mas Müller  
  
Sonntag, 26. Dezember 2021 – 2. Weihnachtstag  
09.00 Uhr     Gottesdienst mit Abendmahl in Riedlingen 

       mit Pfr. Daniel Völker  
10.15 Uhr     Gottesdienst mit Abendmahl in Feuerbach 

       mit Pfr. Daniel Völker  
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Schulen

Kurzfristige Änderungen sind leider nicht aus-
geschlossen  
  
Zu unseren Gottesdiensten, vor Ort, laden wir Sie herzlich ein. 
Unsere Bitte ist, halten Sie sich an die gebotenen Regeln dieser 
Zeit:     
• Bitte beachten Sie die Ein- und Ausgangsregelungen, sowie 
die ggf. markierten Plätze und die Hinweise der anwesenden Kir-
chengemeinde/rätinnen.     
• Zudem dürfen nur medizinische Masken getragen werden. Ent-
weder OP-Masken oder FFP2-Masken.     
• Der Gemeindegesang ist, im Freien und in den Kirchen, mit 
Maske, erlaubt.    
• Wir sind verpflichtet Anwesenheitslisten zu führen.     
Wir freuen uns, mit Ihnen feiern zu dürfen, Gott zu loben und uns 
durch sein Wort stärken zu lassen.  
  
Wochenspruch:   
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe!      Philipper 4,4.5b 
  
Pfarramt: Im Kirchacker 12, 79400 Tannenkirch  
Tel. 07626/329 Fax 07626/972589  
Susanne Roßkopf, Tel. 07626 7677     
Büro Yvonne Bauer, Tel. 07626/329   
tannenkirch@kbz.ekiba.de  
E-mail: tannenkirch@kbz.ekiba.de, www.ekikandertal.de  
Büro:  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr, Donnerstag 15.30 – 18.00 Uhr  
Wir bitten, Besuche im Pfarramt vorab telefonisch abzuklären.  
 
Pfrin. Séverine Bacigalupo ist z.Z. in Elternzeit.    
Vertretung vom 20. Dezember bis 26. Dezember 2021 hat Pfr. Dr. 
Christian Mack, T, Hertel. 07626 970274   
 
Pfarrerin Séverine Bacigalupo   
E-Mail: s.bacigalupo@t-online.de 
 
 
 
 
 
 

Katholische  
Seelsorgeeinheit  
Schliengen  
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag: 10-12 Uhr, Dienstag 16 bis 
18 Uhr 07635 / 8244780 
 

Unsere Gottesdienste: 
16. Dezember 2021 – Donnerstag der dritten Advents-
woche 
Liel 18.00 Uhr Rosenkranz 

18.30 Uhr Hl. Messe  
18. Dezember 2021 – Samstag der dritten Advents-
woche 
Schliengen 18.30 Uhr Hl. Messe  
19. Dezember 2021 – vierter Adventssonntag 
Bamlach 09.00 Uhr Hl. Messe 

 18.30 Uhr Rosenkranz  
21. Dezember 2021 – Dienstag der vierten Advents-
woche 
Bad Bellingen 17.00 Uhr Beichte 

17.45 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Andacht mit Eucharistischer An-
betung 

 

22. Dezember 2021 – Mittwoch der vierten Advents-
woche 
Bamlach 17.00 Uhr Beichte 

18.30 Uhr Hl. Messe II. Opfer für Stephan 
Weh; Adolf Kößler und verstorbene Angehö-
rige 

 
Pfarrblatt 
Das Pfarrblatt kann 14-tägig in jeder Kirche der SE abgeholt wer-
den! 
 
Helferinnen und Helfer gesucht: 
Damit Gottesdienste weiterhin stattfinden können, braucht es 
Helferinnen und Helfer für den Hygieneschutz. Bitte melden Sie 
sich im Pfarrbüro, wenn Sie die bestehenden Teams unterstützen 
können. Sonst kann es sein, dass die Gottesdienste auch spon-
tan aufgrund fehlender Helfer ausfallen müssen. 
 
Beichtplan Advent 2021 
Schliengen: Samstag, 18. Dezember 2021, 17.30 Uhr 
Bad Bellingen: Dienstag, 21. Dezember 2021,17.00 Uhr 
Bamlach: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 17.00 Uhr 
 
Telefonische Anmeldung für die Weihnachtsgottes-
dienste 
Schliengen: 0049 15144 282 200 
Bad Bellingen: 0049 15144 282 196 
Liel: 0049 15144 282 194 
Bamlach: 0049 15144 282 198

„Ich blick das jetzt!“ 
Mathias-von-Neuenburg Werkrealschule erzielt große 
Erfolge beim Projekt „Gezielte, professionelle För-
derung bei Dyskalkulie“  
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„Wenn du fünf Hunde hast und einen Sack voll Futter, der zwan-
zig Tage reicht, wie lange reicht der Sack dann bei vier Hunden?“ 
Die Frage scheint einfach und ist mit dem Dreisatz zu beantwor-
ten, aber was ist der Dreisatz? Wie gehen Schüler*innen mit sol-
chen Fragestellungen um, welche Konzepte entwickeln sie? Das 
möchte Dr. Thomas Royar, Mitarbeiter am Zentrum für Therapie 
der Rechenschwäche, von den Schüler*innen der Werkrealschule 
wissen, die für das Projekt „Gezielte, professionelle Förderung 
bei Dyskalkulie“ ausgewählt wurden. Manche Schüler*innen, so 
Royar, hätten nämlich gar keine Konzepte, sie rechneten auf gut 
Glück, indem sie zählten, ohne verstanden zu haben, dass man 
Zahlen zerlegen und wieder zusammensetzen kann. Das mag in 
der Grundschule noch funktionieren, aber in der weiterführenden 
Schule klappt das nicht mehr. Deswegen holte Royar die Kinder 
da ab, wo sie gerade stehen. „Das kann auf dem Niveau der 
zweiten Klasse sein“, und bringt sie in einem Jahr auf den Stand 
der Klasse fünf oder sechs.  
Gearbeitet wird in Kleingruppen zu zwei oder maximal drei Schü-
ler*innen und bei denen, die regelmäßig teilnehmen, sind nun die 
ersten Erfolge zu erkennen. So sagt ein Schüler klar und deutlich: 
„Ich blick das jetzt. Ich kann das jetzt“, und sein Kamerad fügt 
hinzu: „Ich bin in Mathe schon viel besser geworden.“ Das wird 
von den Mathematiklehrerinnen der Werkrealschule Beate Müller 
und Carolin Kind bestätigt: „Die mündliche Mitarbeit als auch das 
Glauben an die eigenen Fähigkeiten haben spürbar zugenom-
men.“ Zusammen mit den mathematischen Fähigkeiten steige 
auch das Selbstbewusstsein der Kinder eindeutig an.  
Das Projekt findet seit letztem Schuljahr in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Therapie der Rechenschwäche  Müllheim statt, 
es handelt sich um ein Modellprojekt zum Umgang mit Rechen-
schwächen in der Sekundarstufe, das dank der Unterstützung 
mehrerer Sponsoren (Lions-Club Müllheim-Neuenburg, Volks-
bank Breisgau-Markgräflerland eG – Stiftung Teilhabe und Inte-
gration, Förderverein der Schule, und Schöpflin-Stiftung Lörrach) 
umgesetzt werden konnte. Wissenschaftlich begleitet wurde das 
Projekt durch eine Masterarbeit an der PH in Freiburg zum Thema 
„Effekte einer Intervention zur Förderung mathematischer Grund-
konzepte“. Und das Hundefutter? Das reicht für vier Hunde 25 
Tage. 

Bereitschaftsdienste

Mittwoch, 15. Dezember 2021 
Tumringer-Apotheke, Mühlestraße 5, 79539 Lörrach      
07621 47097 
 
Donnerstag, 16. Dezember 2021 
Blauen-Apotheke, Freiburger Straße 15, 79418 Schliengen  
07635 8262575 
 
Freitag, 17. Dezember 2021 
Markgräfler Apotheke, Freiburger Straße 81,  
79576 Weil am Rhein 07621 62236 
 
Samstag, 18. Dezember 2021 
Fohmann’sche Apotheke, Eisenbahnstraße 13,  
79418 Schliengen 07635 556 
 
Sonntag, 19. Dezember 2021 
Hebel-Apotheke, Werderstraße 31 A, 79379 Müllheim     
07631 2253 
 
Montag, 20. Dezember 2021 
Rhein-Apotheke, Schlüsselstraße 4, 79395 Neuenburg        
07631 7710 
 
Dienstag, 21. Dezember 2021 
Löwen-Apotheke, Marktplatz 14, 79400 Kandern   
07626 234 

Mittwoch, 22. Dezember 2021 
Markgrafen-Apotheke, Waldweg 2, 79410 Badenweiler        
07632 376 
 
Donnerstag, 23. Dezember 2021 
Löwen-Apotheke, Untere Wallbrunnstraße 5, 79539 Lörrach           
07621 1676160 
 
Freitag, 24. Dezember 2021 
Apotheke im Rheincenter, Hauptstraße 437,  
79576 Weil am Rhein 07621 78000 
 
Samstag, 25. Dezember 2021 
Flora-Apotheke, Hauptstraße 123, 79379 Müllheim     
07631 36340 
 
Sonntag, 26. Dezember 2021 
Kur-Apotheke, Hebelweg 6, 79415 Bad Bellingen   
07635 1814 
 
Montag, 27. Dezember 2021 
Apotheke am Schillerplatz, Werderstraße 23, 79379 Müllheim         
07631 12775 
 
Dienstag, 28. Dezember 2021 
Frosch-Apotheke, Basler Straße 19, 79540 Lörrach          
07621 919310 
 
Mittwoch, 29. Dezember 2021 
Pfalz-Apotheke, Im Gießenfeld 1, 79588 Efringen-Kirchen   
07628 336 
 
Donnerstag, 30. Dezember 2021 
Apotheke im Kaufland, Robert-Bosch-Straße 6, 79539 Lörrach     
07621 5700546 
 
Freitag, 31. Dezember 2021 
Bären-Apotheke, Hauptstraße 188, 79576 Weil am Rhein   
07621 73000 
 
Samstag, 1. Januar 2022 
Fridolin-Apotheke, Müllheimer Straße 23, 79395 Neuenburg       
07631 793700 
 
Sonntag, 2. Januar 2022 
Blauen-Apotheke, Freiburger Straße 15, 79418 Schliengen  
07635 8262575 
 
Montag, 3. Januar 2022 
Bad-Apotheke, Hauptstraße 43, 79689 Maulburg 
07622 674160 
 
Dienstag, 4. Januar 2022 
Apotheke am Zöllinplatz, Zöllinplatz 4, 79410 Badenweiler         
07632 891576 
 
Mittwoch, 5. Januar 2022 
Fohmann’sche Apotheke, Eisenbahnstraße 13,  
79418 Schliengen 07635 556 
 
Donnerstag, 6. Januar 2022 
Hebel-Apotheke, Werderstraße 31 A, 79379 Müllheim     
07631 2253 
 
Freitag, 7. Januar 2022 
Rhein-Apotheke, Schlüsselstraße 4, 79395 Neuenburg        
07631 7710 
 
Samstag, 8. Januar 2022 
Rats-Apotheke, Lammplatz 11, 79189 Bad Krozingen        
07633 379 
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Kur-Apotheke Bad Bellingen 
Wir erstellen für Sie: 

• Digitalisierung Ihrer Impfung 
• Immunkarte im Kreditkartenformat  

Praxis für Allgemeinmedizin und Psychotherapie  
Susanne Picht-Rothweiler in Kandern  

Tannenkirch 
Unsere Praxis ist vom 27. Dezember 2021 

bis 31. Dezember 2021 geschlossen. 

Vertretung übernehmen die Ärzte in Kandern. 
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 

und einen guten Start im neuen Jahr.

Dr.med. Wang-Vöhringer 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 

Im Rebgärtle 1, 79415 Bamlach Bad Bellingen 
Tel. 076351393 

Wir machen Urlaub 
Vom 24.12.2021 bis 07.01.2022 

Vertretung:  
Fr. Dr. Hoffmann-Hotz  Tel. 07351019 
Fr. Dr. Fischbach  Tel. 076352640  
Hr. Dr. Moser  Tel. 07635402 
Fr. Dr. Frey  Tel. 076358555

Sonntag, 9. Januar 2022 
Markgrafen-Apotheke, Waldweg 2, 79410 Badenweiler        
07632 376 
 
Montag, 10. Januar 2022 
Agathen-Apotheke, Blasistraße 25, 79650 Schopfheim  
(Fahrnau) 07622 633 43  
 
 

Bereitschaftsdienst der Tierärzte im Landkreis Lörrach  
Im Internet abzurufen unter: www.reinle.net/notdienst 

Meistervorbereitung für Zahntechniker  
Zahntechniker können sich an der Gewerbe Akademie der Hand-
werkskammer Freiburg (Wirthstraße 28) am Samstag, 19. Februar 
2022, um 10.00 Uhr über den nächsten Kurs zur Vorbereitung auf 
die Meisterprüfung informieren. Der neunmonatige Vollzeit-Lehr-
gang beginnt am 29. August 2022 und schließt die Ausbildung 
zur CAD-/CAM-Fachkraft Zahntechnik mit ein. Neben Fragen 
zum Inhalt geht es bei dieser Präsenzveranstaltung auch um För-
dermöglichkeiten wie das Aufstiegs-Bafög (AFBG). Bitte anmel-
den bei der Gewerbe Akademie, Telefon 0761/15250-17, oder 
unter www.gewerbeakademie.de/weiterbildung. 
 
 
Check24: Kein offizieller Tarifrechner 
• Check24 hatte behauptet, einen „offiziellen Tarifrech-
ner“ für den Vergleich privater Krankenversicherungen 
zu betreiben 
• Der angebotene Rechner bietet keinen vollständigen 
Marktüberblick  
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat das Vergleichs -
portel Check24 erfolgreich abgemahnt. Der Anbieter bezeichnete 
auf seiner Website einen Tarifrechner für den Vergleich privater 
Krankenversicherungen als „offiziellen Tarifrechner“. Damit er-
weckte er den Eindruck, der Vergleich sei objektiv und ermögli-
che einen vollständigen Marktüberblick. 
Der „offizielle Tarifrechner“ wollte er sein, der Rechner, mit dem 
Verbraucher:innen auf der Website von Check24 nach der Ein-
gabe von verschiedenen Daten wie Alter, Familienstand und Be-
rufstätigkeit erfahren könnten, welche die am besten geeignete 
privaten Krankenversicherung für sie sei. Doch was offiziell und 
objektiv klingt, war in diesem Fall alles andere als unabhängig: 
Die privaten Versicherer, die das Tool nach der Eingabe der Daten 
ausspuckte, waren nur Anbieter, die bereit waren, mit Check24 
eine Provisionsvereinbarung abzuschließen. Mit der Bezeichnung 
„offiziell“ wurde jedoch der Eindruck erweckt, der Rechner ent-
halte alle am Markt aktiven Versicherer und Versicherungstarife. 
„Gerade im Bereich Krankenversicherung, mit seinen vielfältigen 
gesetzlichen Vorgaben, ist es besonders verbraucherunfreund-
lich, wenn ein Anbieter von einem „offiziellen Rechner“ spricht 
und dann nur eine eingeschränkte Tarifauswahl bietet“, sagt 
Peter Grieble, Leiter der Abteilung Versicherungen, Pflege, Ge-
sundheit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Nach einer Abmahnung wegen Irreführung gab Check24 eine 
Unterlassungserklärung ab und verpflichtete sich damit, dieses 
verbrauchertäuschende Verhalten einzustellen. „Vergleichspor-
tale liefern in der Regel nur eine Auswahl an Tarifen und arbeiten 
nur mit bestimmten Versicherern zusammen. Einen vollständigen 
Marktüberblick liefern sie nicht“, so Grieble weiter. Tarifver-
gleichsrechner ersetzen außerdem in aller Regel keine detaillierte, 
verbraucherorientierte Beratung durch einen fachkundigen Ver-
sicherungsvertrieb. 
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum 
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergibt.

Sonstiges
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Nur zu den gegebenen Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 14 – 19 Uhr, Samstag 
von 10 – 17 Uhr, Sonntag kein Verkauf.

Weihnachtsbaum-Verkauf 
         aktuelle Corona Regeln beachten!

Wir freuen uns auf Euch  
J. Weber / S. Meyer  
Kirchstraße 32 (bei der Kirche, Liel)  

Die Buchhandlung
mit  Wanderkarten, Romanen,
Reiseliteratur. Schreibwaren-
abteilung mit Füllfederhaltern 
und vieles mehr !

Die Druckerei
für Privat- und Geschäfts-
drucksachen: fragen Sie den
Fachmann!

Buchhandlung · Druckerei · Aug. Schmidt
Werderstr. 31 · 79379 Müllheim · Tel. 07631/ 2770 · Fax 2753
Email: druckerei-schmidt@gmx.de

 
 

Bei uns sind Sie willkommen. Gemeinsam für Qualität, Innovation 
und ein würdevolles Leben. 
  

Für das Pflegeheim Schloss Rheinweiler in  
Bad Bellingen/ Rheinweiler suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n  
 

■ Fahrer/in (m/w/d) für die Tagespflege  
  auf 450 €-Basis; 

Sie holen unsere Tagesgäste Mo-Fr um 7.30 Uhr ab und bringen 
sie ab 16.30 Uhr wieder nach Hause. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  
 

Weitere Infos erhalten Sie von Herrn Müller 076 35/ 31 36-103, 
christian.mueller@loerrach-landkreis.de    

Pflegeheim Schloss Rheinweiler, Schloßstr. 1, 79415 Bad Bellingen 
 

www.eigenbetrieb-heime.de 
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Inh. S. Haberstroh, Bad Bellingen, Tel. + Fax 07635 / 723

Herzlichen Dank für Ihre Treue und das  
entgegengebrachte Vertrauen. Wir wünschen 

Ihnen frohe Festtage sowie Gesundheit  
und Erfolg im neuen Jahr

Vorbestellung für Weihnachtssträuße bitte 
bis Mittwoch 22. Dezember, 12.00 Uhr. 

Am 23. Dezember ab 14.00 Uhr  
wegen Vorbereitungen geschloßen.  

Abholung der bestellten Blumen möglich.  
Am 24. Dezember 9.00 bis 13.00 Uhr ge-
öffnet. Nur Abholung der Vorbestellungen.

BESTATTUNGEN 
SIEGBERT MAYER

Am Sonnenstück 3/1 · 79418 Schliengen 
Telefon 07635 / 8 25 60 51

Hilfe im Trauerfall

   Professionelle (24h) 
  Senioren Betreuung daheim 

Promedica Plus Lörrach 
Tel: 0174 - 90 34 783 

Nicole Müller & Tobias Stotzka 
Privatpraxis Karl Schlager 
sekt. Heilpraktiker, Physiotherapeut

W E I H N AC H T S F E R I E N
Ich wünsche ihnen allen ein besinnliches  

Weihnachtsfest und das Beste für ihr neues Jahr. 
Ab dem 11. Januar 2022 freue ich mich wieder 

darauf, ihnen helfen zu dürfen.

Bad Bellingen, Badstraße 14 , Tel.: 0170 6706102   
Öffnungszeit: Di., Mi., Do. Vormittag




